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1 Geräuschkontingentierung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet“, 2. Änderung der 
Gemeinde Bekond von 2001 sind derzeit mehrere Autohändler, ein Baumaschi-
nenhandel, ein Metallbaubetrieb, eine Baufirma, ein Musterhaus, ein Bistro und 
eine Firma, die Non-Food-Equipment für Veranstaltungen verleiht, angesiedelt. 
Mehrere Gewerbegebietsteilflächen sind derzeit nicht belegt. Die für die Gewer-
begebiete im Bebauungsplan „Gewerbegebiet“, 2. Änderung der Gemeinde Be-
kond von 2001 festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel liegen am Tag deutlich über den Anhaltswerten für übliche Gewerbe-
gebiete. Die derzeit festgesetzten hohen flächenbezogenen Schallleistungspegel 
werden von den bestehenden Betrieben nicht benötigt, verhindern aber die ge-
plante bauliche Entwicklung im benachbarten Gebiet „In der Göbelwiese“. Die 
aktuellen Planungen sehen für das Plangebiet „In der Göbelwiese“ als Art der 
baulichen Nutzung Mischgebiet vor.  

Die Geräuschkontingentierung für das Gewerbegebiet Bekond soll auf der 
Grundlage der DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ (2006) neu gefasst wer-
den.  

1.1 Geräuschkontingente 

Für die maßgeblichen Immissionsorte an den Baugrenzen werden Planwerte von 
54 dB(A) am Tag und 39 dB(A) in der Nacht festgelegt. Diese Planwerte unter-
schreiten die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag und 
45 dB(A) in der Nacht um jeweils 6 dB(A) und stellen damit sicher, dass die zu-
lässige Gewerbelärmzusatzbelastung aus dem Gewerbegebiet Bekond als nicht 
relevant im Sinne der TA Lärm zu beurteilen ist.  

Den einzelnen Gewerbegebietsteilflächen werden folgende Emissionskontingen-
te am Tag und in der Nacht zugeordnet:  

 

Teilfläche 
LEK Tag LEK Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] 

GE 1-1  62 50 

GE 1-2 62 50 

GE 2-1 62 47 

GE 2-2 62 45 

GE 3 62 47 

GE 4 62 45 

GE 5 62 45 

 

Mit diesen Emissionskontingenten werden für die nächstgelegenen Baugrenzen 
im geplanten Mischgebiet zulässige Gewerbelärmeinwirkungen aus dem geplan-
ten Gewerbegebiet von 54 dB(A) am Tag und 39 dB(A) in der Nacht berechnet. 
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Die Summe der Gewerbelärmeinwirkungen durch die zulässigen gewerblichen 
Nutzungen unterschreitet an den Baugrenzen des geplanten Mischgebiets die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag und 
45 dB(A) in der Nacht um jeweils 6 dB(A).  

An den nächstgelegenen Immissionsorten an bestehenden Gebäuden südöstlich 
und östlich des Gewerbegebiets können richtungsbezogene Zusatzkontingente 
von 5 dB(A) am Tag und in der Nacht zugelassen werden, ohne dass die Gewer-
belärmeinwirkungen als relevant gemäß TA Lärm zu beurteilen wären. In Rich-
tung Nordwesten und Norden können richtungsbezogene Zusatzkontingente von 
10 dB(A) am Tag und in der Nacht zugelassen werden. 

In den folgenden Karten sind die Geräuschkontingente für die Gewerbegebiets-
teilflächen, die zulässigen Gewerbelärmeinwirkungen, die Richtungssektoren A, 
B und C und die Zusatzkontingente in den Richtungssektoren dargestellt.  
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Karte 1:
Gewerbelärmeinwirkungen Tag
GE Bekond BPL 3.Änderung
Kontingentierungsvorschlag 

Beurteilungspegel Tagzeitraum
(06.00-22.00 Uhr)

Immissionsrichtwert TA Lärm:
- 55 dB(A) Allgemeines Wohngebiet
- 60 dB(A) Mischgebiet
- 65 dB(A) Gewerbegebiet

Isophone 4,0 m über Grund
Einzelpunkte im lautesten Geschoss
(6050, 6052; 2020-10-23

Originalmaßstab (A4) 1:5000
0 50 100 200

m

Pegel
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Immissionsort
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Plangebietsgrenze
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Karte 2:
Gewerbelärmeinwirkungen Nacht
GE Bekond BPL 3.Änderung
Kontingentierungsvorschlag neu

Beurteilungspegel Nachtzeitraum
(22.00-06.00 Uhr)

Immissionsrichtwert TA Lärm:
- 40 dB(A) Allgemeines Wohngebiet
- 45 dB(A) Mischgebiet
- 50 dB(A) Gewerbegebiet

Isophone 4,0 m über Grund
Einzelpunkte im lautesten Geschoss
(6150, 6152; 2020-10-23)

Originalmaßstab (A4) 1:5000
0 50 100 200

m

Pegel
in dB(A)
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1.2 Festsetzungsvorschlag 

Die Geräuschkontingentierung kann im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt wer-
den: 

„Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,i,k nach 
DIN 45691 tags (06.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht über-
schreiten. 

Emissionskontingente LEK, k in dB(A)/m² 

Teilfläche 
LEK Tag LEK Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] 

GE 1-1  62 50 

GE 1-2 62 50 

GE 2-1 62 47 

GE 2-2 62 45 

GE 3 62 47 

GE 4 62 45 

GE 5 62 45 

 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A und B erhöhen sich die Emis-
sionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente: 

 

Richtungssektor Zusatzkontingent 
Tag 

[dB(A)] 

Zusatzkontingent 
Nacht 
[dB(A)] 

A 0 0 

B +10 +10 

C +5 +5 

Die Richtungssektoren sind wie folgt definiert: 

Bezugspunkt: X= 341845 Y= 5524615 (UTM 32, Referenzsystem ETRS89) 

Richtungssektor A (135°/315°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn, 

Richtungssektor B (315°/79°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn, 

Richtungssektor C (79°/135°) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn, 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 vom Dezember 2006, Ab-
schnitt 5 in Verbindung mit Anhang A4 DIN 45691. 

Demnach sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für ein Vorhaben, 
das auf einem Betriebsgrundstück innerhalb eines nach DIN 45691 kontingentier-
ten Gebiets verwirklicht werden soll, zunächst unter ausschließlicher Berücksich-
tigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung aus den für das Betriebsgrund-
stück festgesetzten Emissionskontingenten, der Fläche des Betriebsgrundstücks 
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und der Abstände zu den maßgeblichen Immissionsorten die zulässigen Immis-
sionsanteile des Betriebsgrundstücks an den maßgeblichen Immissionsorten zu 
berechnen.  

Das Vorhaben erfüllt die schalltechnische Festsetzung zur Geräuschkontingentie-
rung im Bebauungsplan, wenn der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der 
Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete 
Beurteilungspegel aller vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maß-
geblichen Immissionsorten den jeweils zulässigen Immissionsanteil (s.o.) des 
Betriebsgrundstücks nicht überschreitet. 

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der 
DIN 45691 ist zulässig.“ 

 

Die Kontingentierungsfestsetzung wird beim Neubau oder bei der Änderung von 
baulichen Anlagen wirksam. Mit dem Antrag auf Neubau, Erweiterung oder Nut-
zungsänderung einer baulichen Anlage innerhalb der kontingentierten Baugebie-
te ist nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente und die damit 
verbundenen zulässigen Immissionsanteile (Immissionskontingente) an den 
maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Sind einem Vorhaben meh-
rere Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen, dürfen die Immissions-
kontingente dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen energetisch summiert 
werden (Summation gemäß Punkt 5 der DIN 45691). Die Festsetzung gilt in die-
sem Fall als erfüllt, wenn die Geräuschimmissionen des gesamten Vorhabens die 
energetische Summe aller Immissionskontingente der in Anspruch genommenen 
Teilflächen einhalten. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Fest-
setzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den Immissi-
onsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) 
unterschreitet (Relevanzgrenze gemäß Punkt 5 der DIN 45691). 
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Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 
durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 
Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-
gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 
für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-
chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 
Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 
vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 
Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 
vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-
chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 
vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-
men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-
onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 
FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 

 

© FIRU GfI mbH 
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Berechnungsdokumentation 

Zulässige Immissionskontingente an ausgewählten Immissionsorten ohne Zusatzkontingente 

Kontingente Tag           A 

Kontingente Nacht           B 
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